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Anderungsantrag zu VR-01

Von Zeile 70 bis 71 einfligen:

weiterhin gefuihrten Debatte um die Erbschaft- und Schenkungsteuer ein zentrales Anliegen.

Deshalb wird, um dem Dilemma der Wirtschaftsbeeintrachtigung zu entgehen, vorgeschlagen, bei der
Besteuerung von Betriebsvermdgen zusatzlich die Moglichkeit zu entwickeln die Steuer abzahlen zu
lassen - durch staatliche Kreditgewahrung mit Rangriicktritt oder durch Ubertragung von
Betriebsanteilen (Minderheitenbeteiligungen) an den Staat oder Gesellschaften mit dem Auftrag zur
Vermogensdifferenzierung mit lebenslangen Vorkaufs-/Riickkaufsrecht der Steuerpflichtigen/Erben.

Begriindung

Dieser Anderungsantrag enthélt einen sehr interessanten und innovativen Ansatz zur sozial
vertraglichen Erbschaftssteuer auf Betriebsvermdgen.

Der Antrag schlagt ein innovatives, sozial gerechtes und 6konomisch nachhaltiges Modell vor, das den
Erhalt produktiver Betriebe mit einer gerechten Beteiligung groRer Vermogen an der Finanzierung des
Gemeinwesens verbindet.

Er starkt zugleich die Akzeptanz der Erbschaftssteuer durch Gesellschaft und Unternehmenseigner, weil
sie nicht mehr als Bedrohung fur Betriebe, sondern als Chance fir soziale Teilhabe und
Generationengerechtigkeit verstanden wird.

Die bisherige Erbschaftssteuerregelung fuhrt in vielen Fallen zu einem unverhaltnismafigen
Liquiditatsdruck auf kleine und mittlere Familienbetriebe, die zwar substanzreich, aber renditeschwach
sind.

Wird das Betriebsvermdgen voll besteuert, droht die Zerschlagung funktionierender Unternehmen, die
fur regionale Wertschopfung, Innovation und Beschaftigung unverzichtbar sind.

Zugleich entstehen durch weitgehende Verschonungsregeln ungerechte Steuerprivilegien fir grofie
Unternehmensvermadgen, die der sozialen Balance und dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes
widersprechen.

Der Anderungsantrag verfolgt deshalb das Ziel, wirtschaftlich relevante Familienbetriebe zu erhalten,
Leistungsgerechtigkeit herzustellen und Vermdgenskonzentration langfristig zu verringern, ohne die
Steuerpflichtigen Ubermafiig zu belasten. Damit konnten die Ausnahmen der
Erbschaftssteuerregelungen fir Betriebsvermdgen abgeschafft werden ohne massiven Widerstand
seitens der Unternehmenseigner.

Konzept im Erbfall

Das Konzept sieht vor, dass Betriebsvermdgen im Erbfall wahlweise auf drei Arten besteuert werden
kann:
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1. Normale Steuerzahlung

Wie bisher: Die Erbschaftssteuer wird regular in Geld gezahlt.
Diese Option bleibt fur liquide oder renditestarke Betriebe bestehen.

2. Gestreckte Steuerzahlung durch staatlichen Kredit

Fir Betriebe mit geringem Liquiditatsiberschuss kann der Staat

« die Steuerschuld in Raten Gber mehrere Jahre tilgen lassen,

» und daflir zinsgunstige oder zinsfreie Kredite mit Rangricktritt gewahren.
So wird verhindert, dass Vermdgenswerte verkauft werden mussen,um die Steuer zu bedienen.
Der Staat wird dadurch zum stillen Mitinvestor bei der Fortfihrung der Firma, ohne jedoch in die
Leitung einzugreifen.

3. Steuererflllung durch Ubertragung von Unternehmensanteilen

Alternativ kann die Steuerpflicht durch die Ubertragung von Minderheitsanteilen am Unternehmen an
den Staat oder an offentliche Beteiligungsgesellschaften zur Vermdgensdifferenzierung (z. B. eine
Bundesbeteiligungsgesellschaft oder Sozialfonds) erfillt werden.

Diese Anteile bleiben im offentlichen Eigentum oder werden von Genossenschaften / Burgerfonds
gehalten.

Die Erben behalten dabei ein lebenslanges Ruckkaufs- bzw. Vorkaufsrecht, das ihnen ermdglicht, die
Ubertragenen Unternehmensanteile bei ausreichender Liquiditat spater zurlickzukaufen. Dadurch
entsteht keine dauerhafte Enteignung, sondern eine soziale Zwischenldsung, die
Vermogenskonzentration reduziert und Staatsvermogen in produktive Anlagen lenkt.

Vorteile des Konzepts

Wirtschaftlich:

« Liquiditatserhalt der Unternehmen — keine Notverkadufe, keine Arbeitsplatzverluste.

* GleichmaRige Steuererhebung unabhangig von kurzfristiger Ertragslage.

« Langfristige Beteiligung des Staates am wirtschaftlichen Erfolg statt sofortiger Kapitalentnahme.

« Strategische Unterstlitzung der Erben von Familienbetrieben im Erbfall
diezumErhaltderFamilienbetriebebetragenundVerkdufeanglobaleGrof3unternehmenvermeidbarmachen.

Sozialpolitisch:

» Vermdgensdifferenzierung durch o6ffentliche Minderheitsbeteiligungen - das starkt die
gesellschaftliche Teilhabe an Produktivvermaogen.

» Reduktion der strukturellen Ungleichheit zwischen Kapital- und Arbeitseinkommen.

« Erhalt regionaler Mittelstandsstrukturen und generationsubergreifender Beschaftigung.

Verfassungsrechtlich:

* Wahrung der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) durch Wahlfreiheit und Rickkaufsrecht.
 Verwirklichung des Sozialstaatsgebots (Art. 20 Abs. 1 GG) durch gerechte Vermdgensverteilung.
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 Keine Diskriminierung, sondern flexible, verhaltnismafige Steuererfullung.

weitere Antragsteller*innen

Klemens Griesehop (KV Berlin-Pankow); Peter Weinmann (KV Bamberg-Land); Waltraud Wagner (KV
Hof); Kathrin Weber (KV Bielefeld); Clara-Sophie Schrader (KV Berlin-Pankow); Simon Gast (KV
Osnabrick-Land); Thomas Wolff (KV Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf); Jens Pommer (KV Dusseldorf);
Barbara Romanowski (KV Oberberg); Dustin Eikmeier (KV Berlin-Lichtenberg); Detlef Wilske (KV Berlin-
Lichtenberg); Arne Winkelmann (KV Wittmund); Andreas Miller (KV Essen); Claudia Laux (KV Coburg-
Land); Diethardt Stamm (KV Wetterau); Walter Zuber (KV Aurich-Norden); Marc Kersten (KV Koln); Evelyn
Roser-Thies (KV Ulm); Ralf Bohr (KV Bremen-Ost); sowie 35 weitere Antragsteller®innen, die online auf
Antragsgriin eingesehen werden kdnnen.

Seite 3



	VR-01-071 Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen: Erbschaftsteuer, Immobilienbesteuerung, organisierte Steuerhinterziehung wie CumCum
	Änderungsantrag zu VR-01
	Von Zeile 70 bis 71 einfügen:

	Begründung
	Konzept im Erbfall
	1. Normale Steuerzahlung
	2. Gestreckte Steuerzahlung durch staatlichen Kredit
	3. Steuererfüllung durch Übertragung von Unternehmensanteilen

	Vorteile des Konzepts
	Wirtschaftlich:
	Sozialpolitisch:
	Verfassungsrechtlich:

	weitere Antragsteller*innen


